
 

 

Verkehrswegeplan der BLS 
Stand: 15.03.2021 

Aktuell besteht auf dem gesamten Schulgelände - im Schulgebäude, den Klassen- und Kursräumen, 
dem Lehrerzimmer und der Verwaltung sowie auf dem Außengelände - die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. 

Es gilt im gesamten Schulgebäude eine Einbahnstraßenregelung, um größere Schüleransammlungen 
durch die Bewegung in entgegengesetzte Richtungen zu vermeiden. Bitte immer umsichtig und ohne 
Drängeln die Klassen- und Kursräume betreten und verlassen. Lehrkräfte dürfen die Flure entgegen 
der eingezeichneten Laufrichtung unter Einhaltung der Anstandsregeln nutzen. 

Die Raumzuordnungen, wie sie von den Stundenplanern vorgegeben werden, sind für alle absolut 
bindend. Alle Schülerinnen und Schüler begeben sich unter Einhaltung der Vorgaben dieses 
Verkehrswegeplans, der Maskenpflicht sowie der Hygieneregeln auf direktem Weg zu ihren Klassen- 
und Kursräumen. 

Der Neubau wird von den Schülerinnen und Schülern über die Eingangshalle betreten. Die Flure zu den 
Klassen- und Kursräumen werden über das Hallentreppenhaus betreten. 

Verlassen werden die Klassen und Flure dann wieder durch das Nebentreppenhaus und den 
ausgewiesenen Fluchtweg Richtung Schulhof. 

Diese Laufwegregelung ist auf dem Fußboden markiert. 

Der Altbau wird von den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I und der Jahrgangsstufe EF 
über die weiße Türe am Altbau Parterre von Schulhofseite her betreten. Hierüber erreicht man im 
Altbau Parterre in einer Einbahnstraßenregelung folgende Bereiche: 

- Nach rechts die Klassenräume im Flur unter dem Lehrerzimmer und weiter folgend den 
Computerraumtrakt. Hierüber kann man das Gebäude am Ausgang des alten Kiosks wieder 
verlassen.  

- Nach links gelangt man zum Elternsprechzimmerbereich mit Kursraum 9. Ausgang ist hier der 
Treppenhausausgang neben dem Neubaueingang. 

- Geradeaus die Treppe hoch kommt man in die weiteren Etagen. 

Die Einbahnstraßenregelung gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 und 
Q2, die das Gebäude jedoch über die beiden Türen vom Oberstufenhof aus betreten. 

Die 1. Etage Altbau Parterre betritt man also vom Treppenhaus an der Aulaseite. Hier gilt nun folgende 
Einbahnstraßenregelung: 

- Geht man vom Treppenhaus aus nach links, so geht man am Lehrerzimmer vorbei und dann weiter 
zum SLZ-Trakt. Ausgang ist hier das Treppenhaus an der Mensa. 

- Geht man vom Treppenhaus aus nach rechts, so gelangt man zum Sekretariat und dem 
Konferenzraumbereich. Festgelegter Ausgang ist hierbei das Treppenhaus gegenüber vom 
Konferenzraum und neben dem Büro der Stundenplaner. 

Die 2. Etage Altbau Parterre betritt man auch vom Treppenhaus an der Aulaseite. Hier gilt nun folgende 
Einbahnstraßenregelung: 

- Vom Treppenhaus kommend kann man nur nach rechts gehen und gelangt so zu den Kursräumen 
10, 11 und 12. Ausgang ist dann das Treppenhaus hinter Kursraum 11. 

Lehrkräfte dürfen die Flure entgegen der eingezeichneten Laufrichtung nutzen.  



 

 

Den naturwissenschaftlichen Trakt mit dem Experimentierraum, dem Chemieraum und den 
Biologieräumen (BIO I, II, III) erreicht man vom Lehrerzimmertrakt über die Treppe vor der Kapelle. Die 
Einbahnstraßenregelung folgt hier dem Flurbereich beginnend am Experimentierraum und dann 
vorbei am Chemieraum und den Biologieräumen.  

Ein Verlassen des Gebäudes ist über die Treppe links hinter dem Bio III Raum und vor dem 
Mensabereich möglich. 

Die Beratungszimmer am Cäciliengang erreicht man über die weiße Nebentüre auf dem Schulhof auf 
der linken Seite des Lehrerzimmer-Quertraktes. Als Aufgang wird das sich anschließende Treppenhaus 
genutzt. 
Vor der Glastüre des Cäciliengangs ist ein Wartebereich.  

In den Cäciliengang soll stets nur eine Beratungsgruppe eintreten. Nach einem Beratungsgespräch 
gehen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern den Cäciliengang im Einbahnstraßenprinzip Richtung 
Silentium und biegen vor dem Silentium links auf die herunterführende Treppe zum 
Experimentierraum ab. Ein Verlassen des Gebäudes ist dann über die Treppe links hinter dem Bio III 
Raum und vor dem Mensabereich möglich. 

Die Mensa ist zum Verkauf von Speisen und Getränken wieder geöffnet. Auch hier gilt eine 
Einbahnstraßenregelung. Der Eingang erfolgt über die Außentreppe am Hauptschulhof und der 
Ausgang über das Mensatreppenhaus. In der Mensa muss auf einen ausreichenden Abstand geachtet 
werden. Hierzu gibt es Markierungen auf dem Mensaboden und der Außentreppe. Ein Aufenthalt in 
der Mensa zum Verzehr von Speisen ist nur Schülerinnen und Schülern gestattet, die dort zu Mittag 
essen, wie zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler des Silentiums.  


